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BUNDESMINISTERIUM
BMF —1V/8 (IV/8) FUR FINANZEN

5. August 2014
BMF-010302/0064-1V/8/2014

An

Zolldmter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Predictive Analytics Competence Center
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

AH-2075, Arbeitsrichtlinie Russland Embargo

Die Arbeitsrichtlinie AH-2075, (Arbeitsrichtlinie Russland Embargo) stellt einen
Auslegungsbehelf zu den von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flir Finanzen, 5. August 2014
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1. Rechtsgrundlage

Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014, ABI. Nr. L 229 vom 31.07.2014

S. 1 Uber restriktive MaBnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren.

2A. Ausfuhr von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck

2A.1. Ausfuhrverbot

2A.1.1. Ausfuhrverbot von Waren, die ganz oder teilweise fiir militarische

Zwecke bestimmt sein konnten

(1) GemanB Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist es verboten, Glter mit

doppeltem Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder

mittelbar an nattrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in
Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder
auszufiihren, wenn diese Giiter ganz oder teilweise fiir militdrische Zwecke oder fiir einen

militarischen Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein konnten.
Hinweis:

Als ,Glter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck™ gelten die in Anhang
I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 aufgefiihrten Glter und Technologien.

(2) Handelt es sich bei dem Endnutzer um die russischen Streitkrafte, so gelten alle von
diesen beschafften Gliter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck als flr

militarische Zwecke bestimmt.

(3) GemaB Art. 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist es verboten, wissentlich und
absichtlich an Aktivitaten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der MaBnahmen bezweckt

oder bewirkt wird.
2A.1.2. Ausfuhrverbot von Waren an bestimmte Personen oder

Organisationen

(1) GemanB Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist es verboten, Guter mit

doppeltem Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder

mittelbar den in Anhang IV genannten nattirlichen oder juristischen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder

auszufuhren.

Hinweis:
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Als "Guter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck" gelten die in Anhang
I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 aufgeflihrten Gliter und Technologien.

(2) GemaB Art. 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist es verboten, wissentlich und
absichtlich an Aktivitdten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der MaBnahmen bezweckt

oder bewirkt wird.
2A.2. Ausfuhrmoglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung

Das Verbot nach Abschnitt 2A.1. gilt nicht fiir bestimmte eingeschrankte Zwecke (zB zum
Zweck der Erflillung von Vertragen, die vor dem 1. August 2014 (Abschnitt 2A.1.1.) bzw. vor
dem 12. September 2014 (Abschnitt 2A.1.2.) geschlossen wurden oder von akzessorischen
Vertragen, die fir die Erflillung eines solchen Vertrages erforderlich sind. In diesen Fallen

kann die zustédndige Behdrde eine Genehmigung erteilen.

Bei der Ausfuhr von Guitern mit doppeltem Verwendungszweck muss der Ausflihrer
nachweisen, dass dafiir eine gliltige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der
Dokumentenartencode X002 ("Ausfuhrgenehmigung fiir Gliter mit doppeltem
Verwendungszweck (VO (EG) 428/2009)") zu verwenden - auBerdem ist die Nummer der
Ausfuhrgenehmigung anzuftihren, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110
Abschnitt 4.6.3.

2A.3. Ausfuhr von der MaBBnahme nicht umfasster Giiter

2A.3.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten

Nomenklatur

Guter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der MaBnahme
gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen
Informationen vorliegen (zB Mitteilung liber Genehmigungspflicht in besonderen Fallen) - als
nicht dieser MaBnahme unterliegend angesehen.

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften iber Verbote, Genehmigungspflichten,
Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner

Weise berihrt.

2A.3.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur

Glter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der MaBnahme
gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den FuBnoten entsprechen. In der
Ausfuhranmeldung muss der Ausfiihrer diesfalls erkldren, dass die Ausfuhrglter nicht der
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MaBnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren

als in den an die MaBnahme verknipften FuBnoten aufgefiihrt") zu verwenden.

2A.3.3. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und Uber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

2B. Ausfuhr von Waren fiir die Olindustrie

2B.1. Ausfuhr mit Ausfuhrgenehmigung

(1) GemanB Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 dirfen die im Anhang II
aufgeflihrten Ausriistungen, Giiter und Technologien (siehe Anlage 1), mit oder ohne

Ursprung in der Union, nur mit vorheriger Genehmigung unmittelbar oder mittelbar an
nattirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland,
einschlieBlich seiner ausschlieBlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, oder -
wenn diese Guter fur eine Nutzung in Russland, einschlieBlich seiner ausschlieBlichen
Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, bestimmt sind - in einem anderen Staat

verkauft, geliefert, verbracht oder ausgefiihrt werden.
Hinweis:

In Anlage 1 (Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 833/2014) sind bestimmte fir die
folgenden Kategorien von Explorations- und Forderprojekten in Russland, einschlieBlich
seiner ausschlieBlichen Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, geeignete Guter

gelistet:
a) Erddlexploration und -férderung unter Wasser in Tiefen von mehr als 150 Metern;
b) Erdolexploration und -férderung im Offshore-Gebiet nérdlich des Polarkreises; oder

c) Projekte, die das Potential haben, Erddl aus Ressourcen in Ton- und
Schiefergesteinformationen durch Hydrofracking zu gewinnen; das gilt nicht fur
Exploration und Férderung durch Ton- und Schiefergesteinformationen hindurch,
um andere als Ton-und Schiefergesteinlagerstatten aufzufinden, oder Erdél aus

anderen als Ton- oder Schiefergesteinlagerstatten zu gewinnen.

(2) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausflihrer diesfalls erklaren, dass fir die
Ausfuhrgtter eine glltige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der
Dokumentenartencode C052 ("Ausfuhrgenehmigung fir Waren und Technologien, die

Einschrankungen unterliegen") zu verwenden - auBerdem ist die Nummer der
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Ausfuhrgenehmigung anzufiihren, und zwar im Format nach der Arbeitsrichtlinie AH-1110
Abschnitt 4.6.3.

2B.2. Ausfuhr von der MaBnahme nicht umfasster Giiter

2B.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten
Nomenklatur

Glter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der MaBnahme
gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen
Informationen vorliegen (zB Mitteilung liber Genehmigungspflicht in besonderen Fallen) — als

nicht dieser MaBnahme unterliegend angesehen.

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften iber Verbote, Genehmigungspflichten,
Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner
Weise berihrt.

2B.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur

Guter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der MaBnahme
gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den FuBnoten entsprechen. In der
Ausfuhranmeldung muss der Ausflhrer diesfalls erklaren, dass die Ausfuhrgiter nicht der
MaBnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y939 (Erzeugnis fallt
nicht unter die Verordnung (EU) Nr. 833/2014, Anhang II) zu verwenden.

2B.2.3. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und tber die Verwendung des Dokuments sind der
Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

3. Einfuhr
derzeit frei

4. Durchfuhr von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck

oder fiir die Olindustrie

Nach der Formulierung des Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fallt auch die
Durchfuhr unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Uberwachung der Einhaltung der

genannten Bestimmungen erfolgt in jenen Fallen, in denen eine Osterreichische Zollstelle als

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben der Abschnitte 2A. und 2B.
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Abschnitt 5.

derzeit frei

6. Strafbestimmungen

6.1. Geltungsumfang der Verordnung

Die Verordnung gilt
= im Gebiet der Union;

» an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats

unterliegen;

= filr Personen, die die Staatsangehdérigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und
auBerhalb des Gebiets der Union;

= flr nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegriindete oder eingetragene juristische
Personen, Organisationen und Einrichtungen innerhalb und auBerhalb des Gebiets der

Union;

= fir juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschafte, die

ganz oder teilweise in der Union getatigt werden.
6.2. AuBBenwirtschaftsgesetz 2011

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen, und es
kommen die §§ 79, 83 und 84 AuBWG 2011 zur Anwendung.

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3.
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Anlage 1

Liste der in Artikel 3 genannten Giter

(Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates)

Warenbezeichnung

KN-Code

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
nahtlos, aus nicht rostendem Stahl

7304 11 00

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem auBeren Durchmesser von 168,3
mm oder weniger (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder
aus Gusseisen)

7304 19 10

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem duBeren Durchmesser von mehr
als 168,3 mm bis 406,4 mm (ausgenommen Waren aus nicht rostendem
Stahl oder aus Gusseisen)

7304 19 30

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
nahtlos, aus Eisen oder Stahl, mit einem auBeren Durchmesser von mehr
als 406,4 mm (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus
Gusseisen)

7304 19 90

Bohrgestange, nahtlos, aus nicht rostendem Stahl, von der flr das Bohren
oder Férdern von Ol oder Gas verwendeten Art

7304 22 00

Bohrgestinge, nahtlos, von der fiir das Bohren oder Férdern von Ol oder
Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl (ausgenommen Waren aus
nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

7304 23 00

Futterrohre und Steigrohre, von der fiir das Bohren oder Férdern von Ol
oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem auBeren
Durchmesser von 168,3 mm oder weniger (ausgenommen Waren aus
Gusseisen)

7304 29 10

Futterrohre und Steigrohre, von der fiir das Bohren oder Férdern von Ol
oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem auBeren
Durchmesser von mehr als 168,3 mm bis 406,4 mm (ausgenommen
Waren aus Gusseisen)

7304 29 30

Futterrohre und Steigrohre, von der fiir das Bohren oder Férdern von Ol
oder Gas verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl, mit einem auBeren
Durchmesser von mehr als 406,4 mm (ausgenommen Waren aus
Gusseisen)

7304 29 90

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
mit kreisformigem Querschnitt und einem auBeren Durchmesser von mehr
als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit verdecktem Lichtbogen

7305 11 00
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langsnahtgeschweiflt

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
mit kreisférmigem Querschnitt und einem duBeren Durchmesser von mehr
als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl, mit Lichtbogen langsnahtgeschweiBt
(ausgenommen mit verdecktem Lichtbogen langsnahtgeschweilte
Erzeugnisse)

7305 12 00

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
mit kreisformigem Querschnitt und einem auBeren Durchmesser von mehr
als 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl
(ausgenommen mit Lichtbogen langsnahtgeschweiBte Erzeugnisse)

7305 19 00

Futterrohre von der fiir das Férdern von Ol oder Gas verwendeten Art
(casing), mit kreisférmigem Querschnitt und einem duBeren Durchmesser
von mehr als 406,4 mm, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder
Stahl

7305 20 00

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
geschweiBt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl,
mit einem duBeren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger

7306 11

Rohre von der fiir Ol- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe),
geschweiBt, aus flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit
einem duBeren Durchmesser von 406,4 mm oder weniger (ausgenommen
Waren aus nicht rostendem Stahl oder aus Gusseisen)

7306 19

Futterrohre und Steigrohre von der fiir das Férdern von Ol oder Gas
verwendeten Art (casing und tubing), geschweiBt, aus flachgewalzten
Erzeugnissen aus nicht rostendem Stahl, mit einem duBeren Durchmesser
von 406,4 mm oder weniger

7306 21 00

Futterrohre und Steigrohre von der fiir das Férdern von Ol oder Gas
verwendeten Art (casing und tubing), geschweiBt, aus flachgewalzten
Erzeugnissen aus Eisen oder Stahl, mit einem duBeren Durchmesser von
406,4 mm oder weniger (ausgenommen Waren aus nicht rostendem Stahl
oder aus Gusseisen)

7306 29 00

Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden
Teilen aus gesinterten Metallcarbiden oder Cermets

8207 13 00

Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden
Teilen aus Diamant oder agglomerierOszillierende Verdrangerpumpen filir
Flussigkeiten, mit Motorantrieb und mit einer maximalen Forderleistung
von mehr als 18 m3/h und einem Hdéchstreglerdruck von mehr als 40 bar,
besonders konstruiert zum Einpumpen von Bohrschlammen und/oder
Zement in Erdélbohrlocher.tem Diamant

8207 19 10

Oszillierende Verdrangerpumpen fir Fllssigkeiten, mit Motorantrieb und
mit einer maximalen Fdrderleistung von mehr als 18 m3/h und einem
Hdchstreglerdruck von mehr als 40 bar, besonders konstruiert zum
Einpumpen von Bohrschlammen und/oder Zement in Erddlbohrlécher.

ex 8413 50

Rotierende Verdrangerpumpen flir Flissigkeiten, mit Motorantrieb und mit

ex 8413 60
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einer maximalen Forderleistung von mehr als 18 m3/h und einem
Hdchstreglerdruck von mehr als 40 bar, besonders konstruiert zum
Einpumpen von Bohrschlammen und/oder Zement in Erddlbohrlécher.

Hebewerke fiir Fliissigkeiten (ausgenommen Pumpen) 8413 82 00
Teile von Hebewerken fiir Fliissigkeiten, a. n. g. 8413 92 00
Bohrmaschinen und Tiefbohrgerate zum Bohren des Bodens oder zum 8430 49 00

Abbauen von Mineralien oder Erzen, nicht selbstfahrend und nicht
hydraulisch (ausgenommen Tunnelbohrmaschinen und andere
Streckenvortriebsmaschinen sowie von Hand zu fiihrende Werkzeuge)

Teile, erkennbar ausschlieBlich oder hauptsichlich fiir auf Olfeldern ex 8431 39 00
eingesetzte Maschinen, Apparate und Gerate der Position 8428 bestimmt

Teile, erkennbar ausschlieBlich oder hauptsichlich fiir auf Olfeldern ex 8431 43 00
eingesetzte Maschinen, Apparate und Gerate der Unterposition 8430 41
oder 8430 49 bestimmt

Teile, erkennbar ausschlieBlich oder hauptsichlich fiir auf Olfeldern ex 8431 49
eingesetzte Maschinen, Apparate und Gerate der Positionen 8426, 8429
und 8430 bestimmt".

Kraftfahrzeuge mit Bohrturm zum Tiefbohren 8705 20 00
Schwimmende oder tauchende Bohr— oder Férderplattformen 8905 20 00
Feuerschiffe, Feuerldschschiffe, Schwimmkrane und andere 8905 90 10

Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im Vergleich zu ihrer
Hauptfunktion von untergeordneter Bedeutung ist, fiir die Seeschifffahrt
(ausgenommen Schwimmbagger, schwimmende oder tauchende Bohr-
oder Forderplattformen; Fischereifahrzeuge und Kriegsschiffe)
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Anlage 2

Websites mit Informationen liber die zustandigen Behorden und
Anschrift fiir Notifikationen an die Europaische Kommission
(Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 833/2014)

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSCHECHISCHE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DEUTSCHLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIECHENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidade

sRiesgos/Documents/
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKREICH

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije
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http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/%20ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/%20ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/%20ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
http://www.mvep.hr/sankcije
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ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica Europea/Deroghe.htm

ZYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%?200f%?20Malta/Ministries%20and%_20Entit
ies/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIEDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OSTERREICH

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f id = 12750&LNG = en&version=

POLEN

http://www.msz.qgov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-

saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMANIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOWENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika in _mednarodno pravo/zunanja politika/mednarod

na_varnost/omejevalni_ukrepi/http://www.mzz.gov.si/si/zunanja politika/mednarodna varnos

t/ omejevalni_ukrepi/

SLOWAKEI
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http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
http://www.urm.lt/sanctions
http://www.mae.lu/sanctions
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
file://///Webdrive/eO-Unternehmensweit/Projekte/Außenwirtschaftsrecht/AWR-Findok/Findok-Novellierungen/AH-2073__BY_____52819_61062i/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id%20=%2012750&LNG%20=%20en&version=
http://www.msz.gov.pl/
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/%20medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/%20medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
http://www.mae.ro/node/1548
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_%20ukrepi/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_%20ukrepi/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/%20omejevalni_ukrepi/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/%20omejevalni_ukrepi/
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http://www.mzv.sk/sk/europske zalezitosti/europske politiky-sankcie eu

FINNLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SCHWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VEREINIGTES KONIGREICH

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Anschrift fiir Notifikationen und sonstige Mitteilungen an die Europaische Kommission:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
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